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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 531. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

mit Wirkung zum 1. Januar 2021

1. Änderung des zweiten Spiegelstriches des obligaten Leistungsinhaltes der
Gebührenordnungsposition 01422 im Abschnitt 1.4 EBM

- Ärztlicher Behandlungsplan mit Angaben
zur Indikation, zu den Fähigkeitsstörungen,
zur Zielsetzung der Behandlung und zu den
Behandlungsschritten,

2. Änderung des zweiten Spiegelstriches des obligaten Leistungsinhaltes der
Gebührenordnungsposition 01424 im Abschnitt 1.4 EBM

- Ärztlicher Behandlungsplan mit Angaben
zur Indikation, zu den Fähigkeitsstörungen,
zur Zielsetzung der Behandlung und zu den
Behandlungsschritten,

3. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 01422 und 01424 in die Nr. 6
der Präambel 23.1 EBM

Protokollnotiz:

Das Institut des Bewertungsausschusses wird beauftragt, die Mengenentwicklung der
Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 01422 und 01424 zu evaluieren. Auf
dieser Grundlage wird der Bewertungsausschuss innerhalb von zwei Jahren prüfen, ob
Regelungsbedarf bezüglich der Finanzierung besteht.


